
     

 

       
 

    „ALPITECTURE AWARD 2015“ 

    Tourismus Architektur 

 

Award - Ausschreibung 
Alpitecture schreibt zum ersten Mal im Jahr 2015 einen Architekturpreis aus  - den ALPITECTURE AWARD - 
unter dem Motto „Tourismus Architektur“. 
 
Im Mittelpunkt dieses Wettbewerbs stehen Architekturprojekte, die einen messbaren Mehrwert für den 
Tourismus bzw. für die Nutzer, Besucher und Gäste leisten. Zu diesem Wettbewerb sind Architekten aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgefordert realisierte Bauprojekte, die in der Zeit von 2008-2014 
gebaut wurden, einzureichen. 
 
Die Einreichungen müssen Bauprojekte sein, welche den regionalen Tourismus ankurbeln bzw. unterstützen. 
Der georafische Standort der Projekte ist weitestegehend nicht relevant, jedoch sind Projekte in Südtirol 
sowie die regional ansässigen Südtiroler Architekten nicht zugelassen.  
 
 
Wettbewerbsvorgaben: 
_Die Projekte müssen in der Zeit von 2008 – 2014 realiesiert / gebaut sein. 
_Die gebauten Projekte dienen dem Tourismus und sind von privaten oder von öffentlichen Bauherren 
beauftragt worden. 
 
Ausgestellt werden alle eingereichten Arbeiten im Rahmen von Alpitecture am 12.06.2015 in Bozen, die drei 
ersten Plätze werden im Zusammenhang der Veranstaltung am Freitagabend im Museon bei der offizielen 
Preisverleihung prämiert. 
 
 
Die Teilnehmer 
Der ALPITECTURE AWARD „Tourismus Architektur “ wird bei deutschsprachigen Architekturbüros 
ausgeschrieben.  
 
 
Die Unterlagen 
Als Unterlagen müssen per Post eingereicht werden: 
 

- Die Entwürfe in A1 Format , aufgezogen auf max. 2 Stück, 5 mm dicke Depafit Sandwichplatten 
in weiß mit Vermerk der Wettbewerbsnummer auf der Rückseite. 

- Modelle sind nicht zugelassen. 
- Wenn Fotos, bitte diese mit folgenden Angaben auf der Rückseite versehen: Titel und Name des 

Architekturbüros. 
- Ausgefülltes Anmeldeformular mit unterschriebener Einverständniserklärung. 
- Projektbeschreibung in deutsch und englisch auf max. 1 Din A4 Seite 
- Sämtliche Pläne wie Lagepläne, Ansichten, Grundrisse, Schnitte etc. sind zugelassen. 

 
 



     

 

 

 
Die Jury 
Hani Rashid   Asymptote Architecture   New York 
Todd Saunders    Saunders Architecture   Bergen 
Jürgen Mayer H.   J. Mayer H. und Partner, Architekten Berlin 
Wolfram Putz   Graft     Berlin / Peking 
Werner Frosch    Henning Larsen Architects  Kopenhagen / München  
 
 
Die Preise 
1. Preis   3.000,00 EURO 
2. Preis   2.000,00 EURO 
3. Preis   1.000,00 EURO  
 
Die Preise werden in einer offiziellen Preisverleihung am 12. Juni 2015 in Bozen verliehen. 
 
 
Geplanter Ausstellungstermine des Awards   
Museion  
Piazza Siena 1  
I-39100 Bozen/Bolzano  am 12.06.2015 
 
 
Die Teilnahmebedingungen 
Jedes teilnehmende Büro muss jeweils eine realisierte Arbeit aus dem geforderten Bereich einreichen.  
 

- Bauprojekte mit einem eventuell meßbaren Mehrwert für den regionalen sowie überregionalen 
Tourismus 

 
Die Ausschreibungsfrist beginnt mit dem 13.04.2015. Die Wettbewerbsbeiträge müssen bis spätestens 
29.05.2015 (es gilt der Poststempel) eingeschickt worden sein, an folgende Anschrift: 
 
  ap35 GmbH  

Martin Boger 
Magirus-Deutz-Straße 12 
D-89077 Ulm 
 
Tel.0731-140225-0 
Mail: mb@ap35.de  

 
Per Post eingereichte, digitale Beiträge jeglicher Formate werden nur in Absprache zugelassen. Auch Bilder, 
die per E-Mail eingereicht werden, können nur bei voriger Abstimmung angenommen werden. Die Teilnahme 
ist ausschließlich per Post in A1 Format möglich. Die eingesandten Beiträge werden nicht zurückgeschickt. 
Spätere Einsendungen können leider nicht berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
 
 



     

 

 
 
Teilnahmebedingungen unter rechtlichen Gesichtspunkten 
 
1. Einsendungen 
1.1 Sämtliche Arbeiten, Bilder, Kommentare, Rückantworten, Vorschläge, Ideen, eMails, Grafiken, sonstige 
Informationen und andere Beiträge (im folgenden zusammenfassend ‚Einsendungen’ genannt), die in 
Zusammenhang mit diesem Wettbewerb übertragen oder eingesendet werden, gelten als vertraulich und 
werden Eigentum der EOS - Export Organisation Südtriol. Mit der Einsendung gehen alle Nutzungsrechte, 
außer das Urheberrecht, auf die EOS über.  
  
1.2 Der Einsender versichert, dass seine Einsendung weder Rechte dritter Beteiligter, einschließlich des 
Copyrights, des eingetragenen Warenzeichens, des Privatlebens oder andere persönliche Rechte verletzt 
noch, dass die Einsendung Ungesetzliches, Missbräuchliches oder Anstößiges enthält. Der Einsender ist für 
den Inhalt jeder möglichen Einsendung allein verantwortlich. Verboten ist das Anbieten, Verbreiten, 
Zugänglichmachen von Inhalten und/oder Äußerungen, die gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland 
wie auch dem EU Recht verstoßen. Dies gilt insbesondere für beleidigende, gewaltverherrlichende, 
diskriminierende und/oder pornografische Inhalte und/oder sonst strafbare Handlungen.  
 
2. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten 
2.1. Die EOS behält sich vor, die von ihr erhobenen Daten für Zwecke der Werbung, der Markt- und 
Meinungsforschung listenmäßig oder sonst zusammengefasst zu speichern und zu verarbeiten.  
  
2.2 Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt über die hier genannten Fälle hinaus nicht.  
  
3.4 Der Nutzung der Daten können Sie durch Übersendung einer eMail an die EOS widersprechen. 
 
Weitere Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass das der Entwurf noch nicht veröffentlicht worden ist und 
auch keine Auszeichnung bei anderen Wettbewerben erhalten hat. Pornographische und Gewalt darstellende 
bzw. verherrlichende oder sonstige gegen das geltende Recht verstoßende Motive werden vom Wettbewerb 
ausgeschlossen.  
 
Urheberrechte  
Der/die Teilnehmer/in versichert, dass er oder sie über alle Rechte an den eingereichten Unterlagen verfügt, 
die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Entwürfe hat, dass der Entwurf frei von Rechten Dritter ist 
sowie bei der Darstellung keine Urheberrechte verletzt werden. Der/die Teilnehmerin wird Vorstehendes auf 
Wunsch schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend 
machen, so stellt der/die Teilnehmerin der EOS von allen Ansprüchen frei.  
 
Haftung  
EOS übernimmt keine Haftung für den Verlust oder eventuelle Beschädigungen an den eingereichten 
Unterlagen.  
 
Rechtseinräumung 
Jeder Teilnehmer räumt der EOS die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht ausschließlichen 
Nutzungsrechte einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten Arbeiten für den Wettbewerb, 
die Berichterstattung darüber (unabhängig der Medien, in Print und Online), die Öffentlichkeitsarbeit des und 
für den „Alpitecture Award“, Wettbewerb Ausstellungsplakate, Einladungen, Ausstellungen, E-Cards sowie 
ggf. Kataloge und Bücher ein. Sollten Arbeiten zu weitergehenden kommerziellen Zwecken außerhalb des 
Wettbewerbs, wie der Kommunikation der Veranstaltung genutz werden, so erhält der/die Teilnehmer/in 
hierfür Informatiomen zum Abschluss einer diesbezüglichen Vereinbarung. 
 



     

 

 
 
Datenschutz  
Die von den Einsendern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der Arbeiten des Wettbewerbs 
(Berichterstattung hierüber, Preisverleihung etc.) an beteiligte Dritte weitergegeben, etwa an 
Zeitschriftenredaktionen oder Ausstellungsorganisatoren. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich hiermit 
einverstanden.  
 
Rechtsmittel 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Was geschieht mit den Entwürfen nach dem Wettbewerb? 
Die eingereichten Arbeiten werden, sofern durch die Veranstalter keine weitere Auswertung erfolgt, nach 
Abschluss des Wettbewerbs archiviert. Eine Rücksendung der Unterlagen erfolgt somit nicht. 
 
 
 
Auslober: 
 
EOS – Export Organisation Südtirol der Handelskammer Bozen 
Südtiroler Straße 60 
I-30100 Bozen 
 
 
Organisation und Durchführung: 
 
ap35 GmbH 
Magirus-Deutz-Straße 12 
D-89077 Ulm 


